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Schweiger. ©etoerbebereittê.

üöerte SSereinêgertoffen

®ie „Reform beg @ub m iffiongwefen g " war
©egenftanb eineg Seridfteg, ben wir lefjteg galfr alg
XVII. §eft ber „@ewerbIicE)en ßeitfragen" beröffentlicht
haben. SDie barin enthaltenen Sorfdhläge betreffenb
Slnwenbung unb Seform beg ©ubmiffiongberfahreng
fiitb bamalg allen arbeitoergebenben Serwaltungen beg

Sunbeg, ber Äantone unb größeren ©emeinben mit bem
©efuch um thunlichfte Serücffichtigung gugeftedt warben
unb biete biefer 23eprben hdben unferm ©efucfje uadh
gufommen besprochen.

SBie wir fchon in unferm Äreigfdjreiben 3îr. 174
bant 10. äftärg 1899 bemerft ^aöen, liegt eg jeboch
nicht altein an ben Selförben, bie äftiffftänbe im @ub=

miffiongwefen gu befämpfen, fonbern eg ift ebenfo felfr
Aufgabe unb Pflicht aller ©ewerbe* unb Serufgbereine,
auch ihterjeitg unfere Seftrebungen gu unterftühen.
®g fann bieg namentlich baburch gefdjehen, baff unfere
Sektionen in allen gäden, wa Üftiffftänbe bei ber Ser=

gebung öffentlicher Arbeiten gu Sage treten, bei ben
betreffenben Serwaltungen in fadjtich gehaltenen, aber
wot)l motibierten ©ingaben borfteHig werben unb not*
wenbigenfatlg, wenn tiefe Sorftedungen nichts fruchten
foHten, an bie oberen gnftangen ober an bie Oeffent*
lidjkeit appellieren.

2Bir hoBen in jüngfter $eit wieberholt bie ©rfahr*
ung gemacht, bah foldhe SJtifjftänbe ohne SBiffen unb
SSiden ber obern Sehörben beftehen. ®urch aufflärenbe
Sorfteduugen, audh bon nicht tireft intereffierten SRtttel*
perfonen (Sereingborftäuben ober SRitgliebern ber S3e=

hörben), können biefe SRifjftänbe oft in befriebigenbfter
Söeife befeitigt werben. Sluch unfer Sorort unb Sereing*
feïretariat haBen fetjon in mehreren folgen gälten auf
Slnrufen bon Sereingborfiänben ober eingelnen ÜRit*
gliebern mit gutem ©rfolg interbeniert. 2Bir betrachten
eg alg eine banïbare Slufgabe, ben Sektionen ober ihren
SOtitgliebern fchriftliçhen ober ebentuell perfönlidjen 9îat
unb Seiftanb gu leiften, fofern fie ung ben wirklichen
Sauberhält mit allen wünfdfjBaren eingaben ober Se*
legen barlegen.

Sei biefer ©elegenheit mödjten wir aber auch ade

Sereingmitglieber, welche fi<h an ©ubmiffionen beteiligen,
an ihre Pflicht erinnern, bahin gu wirken, baff künftig
ben bom Schweig, ©ewerbeberein aufgeftedten ©runb*
fä^en auch &on Seite ber ©ewerbetreibenben getreulich
nachgelebt werbe, bamit ung fein berechtigter Sorwurf
ber SRitfchulb an ben SDlifjftänben im ©ubmiffiongwefen
mehr treffen kann!

©tpti für Me ufftfirllen IMlilmtioiifn Urs Sdjmeij. (Semfrlirnfrem
Offtgielleg unb obltgiUortfdjeâ Crpn kg tag. ©djmiebe* im!) SBagnermeifterbereing.

grfcfjeint je SamStagê unb ïoftet per ©emefter gr. 3. 60, per gtaljr gr. 7. 20.
Snferate 20 ©tä. per lfpattige ^etitjeile, bei größeren Stufträgen -

eutfpred)enben btabatt.

gürid)/ ben 33. September 1900.
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des

Schweizer. Gewerbevereins.

Werte Vereinsgenossen!

Die „Reform des Submissionswesens" war
Gegenstand eines Berichtes, den wir letztes Jahr als
XVII. Heft der „Gewerblichen Zeitfragen" veröffentlicht
haben. Die darin enthaltenen Vorschläge betreffend
Anwendung und Reform des Submissionsversahrens
sind damals allen arbeitvergebenden Verwaltungen des

Bundes, der Kantone und größeren Gemeinden mit dem
Gesuch um thunlichste Berücksichtigung zugestellt worden
und viele dieser Behörden haben unserm Gesuche nach'
zukommen versprochen.

Wie wir schon in unserm Kreisschreiben Nr. 174
vom 10. März 1899 bemerkt haben, liegt es jedoch
nicht allein an den Behörden, die Mißstände im Sub-
missionswesen zu bekämpfen, sondern es ist ebenso sehr
Aufgabe und Pflicht aller Gewerbe- und Berufsvereine,
auch ihrerseits unsere Bestrebungen zu unterstützen.
Es kann dies namentlich dadurch geschehen, daß unsere
Sektionen in allen Fällen, wo Mißstände bei der Ver-

gebung öffentlicher Arbeiten zu Tage treten, bei den
betreffenden Verwaltungen in sachlich gehaltenen, aber
wohl motivierten Eingaben vorstellig werden und not-
wendigenfalls, wenn diese Vorstellungen nichts fruchten
sollten, an die oberen Instanzen oder an die Oeffent-
lichkeit appellieren.

Wir haben in jüngster Zeit wiederholt die Erfahr-
ung gemacht, daß solche Mißstände ohne Wissen und
Willen der obern Behörden bestehen. Durch aufklärende
Vorstellungen, auch von nicht direkt interessierten Mittel-
Personen (Vereinsvorständen oder Mitgliedern der Be-
hörden), können diese Mißstände oft in befriedigendster
Weise beseitigt werden. Auch unser Vorort und Vereins-
sekretariat haben schon in mehreren solchen Fällen auf
Anrufen von Vereinsvorständen oder einzelnen Mit-
gliedern mit gutem Erfolg interveniert. Wir betrachten
es als eine dankbare Aufgabe, den Sektionen oder ihren
Mitgliedern schriftlichen oder eventuell persönlichen Rat
und Beistand zu leisten, sofern sie uns den wirklichen
Sachverhalt mit allen wünschbaren Angaben oder Be-
legen darlegen.

Bei dieser Gelegenheit möchten wir aber auch alle
Vereinsmitglieder, welche sich an Submissionen beteiligen,
an ihre Pflicht erinnern, dahin zu wirken, daß künftig
den vom Schweiz. Gewerbeverein aufgestellten Grund-
sähen auch von Seite der Gewerbetreibenden getreulich
nachgelebt werde, damit uns kein berechtigter Vorwurf
der Mitschuld an den Mißständen im Submissionswesen
mehr treffen kann!

Organ für die «Wellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereius.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarg. Schmiede- und Wagnermcistervcreins.

Erscheint je Samstags und kostet per Semester Fr. 3. 60, per Jahr Fr. 7. 20.
Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen

entsprechenden Rabatt.

Zürich, den SS. September ISO«.

W«che»s>iri»ii! Für das Können gibt es nur einen Ke»veis:
Da« Thun.
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ßehrlinggprüfungen. ®er 5Secicf)t über bie

ßehrlinggprüfungen pro 1899/1900 wirb bemnächft ben
©efttonen unb ißrüfunggfreifen gugeftettt toerben. SOtöge

berfelbe überall mit bem wünfcfjbaren gntereffe aufge»
nommen werben. @g gibt leiber immer noch einige
wenige ißrüfunggfommiffionen, bie ben barin enthaltenen
Batfchlägen unb Weifungen feine Beachtung fdEjenfen
unb 3apr für Saljr biefelben 'gehler begehen. Sluct)
ber Befchlujj beg Z®"traIoorftanbeg tiom 6. Sîooember
1899 betr. Slugwahl unb (ponorierung öon gachefperten
(üeröffentlicht im Kteigfchreiben ttït. 179 dorn 30. 'ttloü.
1899) ift oon einigen tßrüfungSfreifen nicht beachtet
ober mipüerftanöen worben. SDiefer Befchlufj begwecft
bie Gewinnung tüchtiger gache£perten unb will bamit
eine ber fchtoierigften Aufgaben ber ißrüfunggfreife gu
löfert fuchen. Um fo eher bürf'en wir hoffen, baff ung
bie ißrüfunggfreife in biefem Beftreben tpatfräftig unter»
ftüpen.

Sluch bie Snftruftion ber ®£perten läfjt ba unb bort
noch 5" wünfchen übrig unb eg wirb oft üerfäuntt, bie

gu biefem ßwecfe herauggegebenen Slnleitungen unb
Slrbeitgaufgaben, welche üottt ©efretariat gratig begogen
werben föntten, ben ®£perten augguhänbigett.

3m ferneren erachten wir eg für wünfähbar, bag
bie Prüfungen nicht allguweit hinauggefchoben, fonbern
wo immer möglich for ober mit Dftern abgefchloffen
werben, bamit ben jungen ^)anbWerfern, welche nach
§lbfci)Iufj ihrer ßehrgeit bie grembe auffuchen wollen,
bie Beteiligung nicht Oerunmöglicht werbe.

®ie Qentralprüfunggfommiffion ift bemüht, eine
üermehrte Wegleitung für bie tßrüfung im Zeichnen
augguarbeiten. Sie hat babei bie Wahrnehmung ge=

macht, bap ber Zeichenunterricht in ber Bolfgfchule in
manchen Kantonen noch fet)r mangelhaft befteflt ift.
@g fehlt namentlich auch an einem metpobifchem Zeichen»
Unterricht in ben ©eminarien; ungenügeub auggebilbete
Sehrer fönnert felbftoerftänblich niemalg einen ben heutigen
Slnforberungen entfprechenben Zeichenunterricht erteilen.
Wo folche yJtängel offenfunbig finb, läge eg wohl in
ber Aufgabe ber Vertreter beg ©ewerbeftanbeg in ben

Behörben, bort für eine Beorganifation unb Berbeffer»
ung beg Zeichenunterrichtg in ©eminar unb Bolfgfchule
fich fräftig gu üerwenben.

ie offtjteHett Sßublifatirmert be§ ©dOtüeij. ®ewer6eDeretn8). ^

Alflen ©eftionen möchten wir enblich ben Befch^
ber SDelegiertenOerfammlung in ©enf (1896) tu ©rinnet'

ung rufen, lautenb:
„®en ©eftionen wirb empfohlen, bahin gu wirft"- |

bah bie ßet)rlingprüfungen burd) fantonale ®efef$e ftaaf'
lieh anerfannt unb bie Beteiligung an benfelbeit f"''
alle ßefjrlinge obtigatorifch erflärt, fowie bie@infchreibun0
berSehrlingebeiöffeutlichenDrganenüorgefchriebenwerbe.

$ie ßehrlinggprüfungen werben erft bann ihre wah^
Bebeutung erlangen unb ihren Ztoecf erfüllen fönnen,

wenn ber Staat mit feiner Slutorität unb mit feinet"

Schuh ihnen Kraft unb ©efepmähigfeit Oerleiht ""
wenn alle ßehrlinge fich ifjnen untergehen müfff"
®ie ftaatliche Organifation fctjliefjt aber bie fachfuubjg^

Bethätigung ber Berufggenoffen unb gewerblichen Bereif
feittegwegg aug; bie ftaatlichen Drgaite werben biefer ftet'

willigen itttttwirfung nicht entbehren fönnen, noch tttolft"'
Big jeht haben unfereg Wiffeug nur wenige ©eftioue"

biefem Bejchlufje golge geleiftet. 3» erfter ßinie wäft
eg Slufgabe ber Kantonalen ©ewerbeoerbänbe, bei be"

©taatgbehörben bie Snitiatiüe gut gefe^Iichetr ütegelung
beg ßehrlinggwefeng unb gur beffern llnterftü|ung b^
ßehrlinggprüfungen burch ben Staat gu ergreifen. Ob'

wohl fchon feit 12 3ahren ber ©ntwurf eineg Bunbeä'
gefejseg gur Regelung beg ßehrlinggwefeng üon un®

auggearbeitet worben ift, finb bie Stugfichten für ben

enölichen ©rlaff eineg folgen ©efetjeg gur Zeit niai'

befonberg günftig ; eg empfiehlt fich balfer um fo meh"-

oorläuftg auf fantonalem Boben borgugeheit. Beretf®

haben bie weftfchweigerifcljen Kantone Beuenburg, ©e""
Waabt unb geeiburg begügliche ©efetje erlaffen; oo"

Bern unb Zürich liegen ©efehentwürfe öor. ©lochte"
anbete Kantone biefem Beifpiele folgen! ©elbftoet'
ftänblich werben wir bie ©eftionen gerne nach Kräfte"
in allen folgen Beftrebungen unterftüpen.

©trebe alfo jebe unferer ©eftionen in eblem Wett'
bewerbe barnach, bah attfeitg für bie Beroollfommnunfl
unb bie Berallgemeinung ber ßehrlinggprüfungen
alg gweefmähig erfannten ©lahnahmen getroffen werben •

©lit freunbeibgenöjfifchem ©ruh!
giir bett leitcubett Slusfcfjufj,

$>er ißräfibent: 3)er ©efretär:
3. ©ch ei beg g er. Werner Kreb g-

MASCHINENFABRIK ACT.GES.

VORMALSJ.A.HILPERT NÜRNBERG
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Lehrlingsprüfungen. Der Bericht über die

Lehrlingsprüfungen pro 1899/1900 wird demnächst den
Sektionen und Prüfungskreisen zugestellt werden. Möge
derselbe überall mit dem wünschbaren Interesse aufge-
nommen werden. Es gibt leider immer noch einige
wenige Prüfungskommissionen, die den darin enthaltenen
Ratschlägen und Weisungen keine Beachtung schenken
und Jahr für Jahr dieselben Fehler begehen. Auch
der Beschluß des Zentralvorstandes vom 6. November
1899 betr. Auswahl und Honorierung von Fachexperten
(veröffentlicht im Kreisschreiben Nr. 179 vom 30. Nov.
1899) ist von einigen Prüfungskreisen nichl beachtet
oder mißverstanden worden. Dieser Beschluß bezweckt
die Gewinnung tüchtiger Fachexperten und will damit
eine der schwierigsten Aufgaben der Prüfungskreise zu
lösen suchen. Um so eher dürfen wir hoffen, daß uns
die Prüfungskreise in diesem Bestreben thatkräftig unter-
stützen.

Auch die Instruktion der Experten läßt da und dort
noch zu wünschen übrig und es wird oft versäumt, die

zu diesem Zwecke herausgegebenen Anleitungen und
Arbeitsaufgaben, welche vom Sekretariat gratis bezogen
werden können, den Experten auszuhändigen.

Im ferneren erachten wir es für wünschbar, daß
die Prüfungen nicht allzuweit hinausgeschoben, sondern
wo immer möglich vor oder mit Ostern abgeschlossen
werden, damit den jungen Handwerkern, welche nach
Abschluß ihrer Lehrzeit die Fremde aussuchen wollen,
die Beteiligung nicht verunmöglicht werde.

Die Zentralprüfungskommission ist bemüht, eine
vermehrte Wegleitung für die Prüfung im Zeichnen
auszuarbeiten. Sie hat dabei die Wahrnehmung ge-
macht, daß der Zeichenunterricht in der Volksschule in
manchen Kantonen noch sehr mangelhaft bestellt ist.
Es fehlt namentlich auch an einem methodischem Zeichen-
unterricht in den Seminarien; ungenügend ausgebildete
Lehrer können selbstverständlich niemals einen den heutigen
Anforderungen entsprechenden Zeichenunterricht erteilen.
Wo solche Mängel ostenkundig sind, läge es wohl in
der Aufgabe der Vertreter des Gewerbestandes in den

Behörden, dort für eine Reorganisation und Verbesser-
ung des Zeichenunterrichts in Seminar und Volksschule
sich kräftig zu verwenden.

ie offiziellen Publikationen des Schweiz. Gewerbevereins). Nr. ^

Allen Sektionen möchten wir endlich del? Beschluß

der Delegiertenversammlung in Genf (1896) in Erinnel'
ung rufen, lautend:

„Den Sektionen wird empfohlen, dahin zu wirken, s

daß die Lehrlingprüsungen durch kantonale Gesetze stast'

lich anerkannt und die Beteiligung an denselben s"^

alle Lehrlinge obligatorisch erklärt, sowie die Einschreibung
derLehrlingebeiöffentlichenOrganenvorgeschriebenwerde.

Die Lehrlingsprüfungen werden erst dann ihre wah^
Bedeutung erlangen und ihren Zweck erfüllen können,

wenn der Staat mit seiner Autorität und mit feinest

Schutz ihnen Kraft und Gesetzmäßigkeit verleiht und

wenn alle Lehrlinge sich ihnen unterziehen müsst"'
Die staatliche Organisation schließt aber die sachkundig^

Bethätigung der Berufsgenossen und gewerblichen Bereust

keineswegs aus; die staatlichen Organe werden dieser freu

willigen Mitwirkung nicht entbehren können, noch wollen«

Bis jetzt haben unseres Wissens nur wenige Sektionen
diesem Beschluß? Folge geleistet. In erster Linie wäre

es Aufgabe der Kautonalen Gewerbeverbände, bei den

Staatsbehörden die Initiative zur gesetzlichen Regelung
des Lehrlingswesens und zur bessern Unterstützung der

Lehrlingsprüfungen durch den Staat zu ergreifen. Ob'

wohl schon seit 12 Jahren der Entwurf eines Bundes'
gesetzes zur Regelung des Lehrlingswesens von uns

ausgearbeitet worden ist, sind die Aussichten für den

endlichen Erlaß eines solchen Gesetzes zur Zeit nickn

besonders günstig; es empfiehlt sich daher um so weh"-

vorläufig auf kantonalem Boden vorzugehen. Bereist
haben die westschweizerischen Kantone Neuenburg, Genf,

Waadt und Freiburg bezügliche Gesetze erlassen; vo"

Bern und Zürich liegen Gesetzentwürfe vor. Möchte"
andere Kantone diesem Beispiele folgen! Selbstvel'
ständlich werden wir die Sektionen gerne nach Kräfte"
in allen solchen Bestrebungen unterstützen.

Strebe also jede unserer Sektionen in edlem Wett'
bewerbe darnach, daß allseits für die Vervollkommnung
und die Verallgemeinung der Lehrlingsprüfungen dst

als zweckmäßig erkannten Maßnahmen getroffen werden«

Mit freundeidgenössischem Gruß!

Für den leitenden Ausschuß,
Der Präsident: Der Sekretär:

I. Scheidegg er. Werner Krebs.

Zci.scs.
VSKMI.â1KR!l.l-1N7 ànkxnô
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Ser Schweiger. ©cwerbeberein gahlt nach bem foeben
Wienerten (Jahresbericht pro 1899 (gu begießen beim
"Weing=Selretariat in Sern) 126 ©eltionen mit einer
^famtjapl Oon 25,500 9Jlitgliebern (1898: 23,100),
®obon co. 23,100 ©ewerbetreibenbe. Siefe 126 ©eltio»
ben berteilen fidj auf bie Hantone mie folgt: Abrief) 25,
öern 18, Jpurgau 9, ©t. ©allen 7, 9larau 6, Sttgern
Jjjm ©chwtig 4, lllppengetl, Safellattb, greiburg unb
~mrug je 3 u. f. m. ©ingig in ben Hantonen ©enf,
"taabt unb Sefftn befielen gur 3W "och leine birelt
^hörigen ©elttonen. 26 ©eïtionen finb Serufgber»
"tttbe mit interïantonalem SEjarafter. Sie fjaljregrech»
"Uttg Peë Vereing ergibt an ©annahmen 25,254 fyr.,

tuggaben .23,183 §r.; bie Segnung für bie fchwei»
^rtfdjen gewerblichen Sehrlinggprüfungen an ©innahmen
©,854 Jr., an Sluggaben 8711 fÇr. Sem bieSjährigen
^reingberidjte ift alg gweiter Seil eine ©tatiftil ber

|fobultion ber ©chweigerifçhen ©enterbe beigefügt,
f'bfe meift auf perfönltd) eingeholten ©rfunbigungen
^uïjenbe Slrbeit gibt Sluffdjluff über bie 3al)I ber

^Wirtlichen unb weiblichen ©rwerbgthätigen, über ihren
^iWhfdmittgberbienft unb über ben SBert ber gefamten
'"Wichen Sßrobultion in ben gemerblichen Serufgarten
^ ©d)weig. Sa bisher foldje ^Berechnungen nicht ge»

J«^t tuorben finb, fo üerbient biefe ©tatiftil, bereit
otoed unb äftetljobe im einleitenben Sept augeinanber
riefst toerben, bie Seadjtung aller Serjenigen, welche

mit gemerblidjen fragen gu befaffen haben.

(ßroüenieng, bie Dlulare fehr Iid)tftarE, bie Honftanten
für bie Siftangmeffung genau 100, bag gernrohr gum
Surdjfchlagen, bie Sibeïlen aug (jenaer 9?ormaIglag,
mit beftem reltifigtertem Sletlfer gefüUt. Ser fjwrigontal»
Ireig ift üerbeclt unb mit gtoei biametral gegenüber»
ftehenbeit Dlonien Oerfehen. Sie Segifferung ber Hreife
geht fortlaufenb tion 0—360, begto. 0—400" unb gwar
in ber bem Uhrgeiger entgegengefepten (Richtung, woburct)
ein Srrtum beg Sorgeidfeng + unb — auggefdjloffen
ift, inbem bie SBinlel üon 0—180" §öl)enwinlel, jene
üou 180—360" Siefwinlel bebeuten. Siefeg ffernrohr
hat gwölfmalige Vergröfserung. Sag Sellerftatiü ift
eptra leicht gebaut unb hat burchbrodfene gmfie.

Siefer Sheobolith bient üornehmlich für Heinere
SSinleltneffungen, gu Hontroll» ober Vorarbeiten, gur
DJfitnahme auf ffteifen unb für alle jene 3wede, bei
benen bie Verloenbuttg größerer Snftrumente nicht er»

forberlidj erfdheint.

Surd) 9!uffepung einer Souffole unb einer (Rolfren»
libelle in ber Verrichtung wirb ber (Repebifiongtheobolith
gum Sachhmeter berüollftänbigt.

Ser ^ßreig beg ftnftrumenteg ift in Slnbetradjt ber

großen ßeiftunggfähigleit ein fehr befdjeibener (fÇr. 350,
inll. ©tatio unb Haften).

Pitt' ttCttC

üott Villtuiller & Hrnbolfer tu gürtd).
©torr.)

Sie allgemeine Slnerfennuttg, welche uttfer (Reife»
Oeobolith geniest, ermunterte ung, benfelben noch weiter

w berbolllommnen, fo bah er mit (Red)t bett Sitel
Wnit)erfal»3nftrument" oerbient.

pic p«ttt|VI)P pnuittt»|}cUttn0 ttt prctt&ctu
(S8ort unferent ©peüaOSeridjterftaitcr.)

YI.
Srofs ber befteljenben Vorfd)riften für Vaugerüfte

unb ber auggeübten ©erüftlontrolle hört man wie
überall auch bei ung in ber ©dfweig immer
wieber üon Unglüclgfällen, berurfacht burd) bag 9lb=

gleiten bon ©erüftbrettern, wo nicht gar bureft bag

©inftiirgen ganger Saugerüfte. Ser Verfuch, in biefer

itnöpfe ft ilrtmjcviiit.

^luf bie lompettbiöfe g^em, bei grofjer ©tabilität
firfl ^"''wut ©ewicïjt (nur 5 kg) würbe befottberg 5Rüd=

^ genommen. Sie gemtrohrlinfen finb SMndjener

fRidhtung erhöhte Sicherheit gu bieten, ift an unb für
fid) beadftengwert, unb bag auf ber Slugftellung bott
einem ©hemuifeer fÇabrilatiten erftellte ©erüft mit all»

feitig biagonaler Verfpannttng, bie leichte ©rftellungg»
weife unb gute gügung beffelben fcheinen nach jeber
Dichtung eitie glüdlid)e Söfung biefer für bie Sicherheit
berSaumannfchaft Überaug wichtigen $rage ö" bebeuten.
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Der Schweizer. Gewerbeverein zählt nach dem soeben
^ichienenen Jahresbericht pro 1899 (zu beziehen beim
^reins-Sekretariat in Bern) 126 Sektionen mit einer
Gesamtzahl von 25,500 Mitgliedern (1898: 23,100),
wovon ca. 23,100 Gewerbetreibende. Diese 126 Sektio-
ven verteilen sich auf die Kantone wie folgt: Zürich 25,
<>ern 18, Thurgau 9, St. Gallen 7, Aarau 6, Luzern

Schwyz 4, Appenzell, Baselland, Freiburg und
^larus je 3 u. s. w. Einzig in den Kantonen Genf,
^vadt und Dessin bestehen zur Zeit noch keine direkt
^gehörigen Sektionen. 26 Sektionen sind Berufsver-
°ande mit interkantonalem Charakter. Die Jahresrech-
^ung Vereins ergibt an Einnahmen 25,254 Fr.,

Ausgaben ,23,183 Fr.; die Rechnung für die schwei-
Aschen gewerblichen Lehrlingsprüfungen an Einnahmen
01,854 Fr., an Ausgaben 8711 Fr. Dem diesjährigen
ìeinsberichte ist als zweiter Teil eine Statistik der
^soduktion der Schweizerischen Gewerbe beigefügt.

meist auf persönlich eingeholten Erkundigungen
Muhende Arbeit gibt Ausschluß über die Zahl der

Männlichen und weiblichen Erwerbsthätigen, über ihren
jrswchschnittsverdienst und über den Wert der gesamten
Ehrlichen Produktion in den gewerblichen Berufsarten
^ Schweiz. Da bisher solche Berechnungen nicht ge-
^cht worden sind, so verdient diese Statistik, deren
oweck und Methode im einleitenden Text auseinander
sZetzt werden, die Beachtung aller Derjenigen, welche
î'ch Mit gewerblichen Fragen zu befassen haben.

Provenienz, die Okulare sehr lichtstark, die Konstanten
für die Distanzmessung genau 100, das Fernrohr zum
Durchschlagen, die Libellen aus Jenaer Normalglas,
mit bestem rektifiziertem Aether gefüllt. Der Horizontal-
kreis ist verdeckt und mit zwei diametral gegenüber-
stehenden Nonien versehen. Die Bezifferung der Kreise
geht fortlaufend von 0—360, bezw. 0—400° und zwar
in der dem Uhrzeiger entgegengesetzten Richtung, wodurch
ein Irrtum des Vorzeichens und — ausgeschlossen
ist, indem die Winkel von 0—180° Höhenwinkel, jene
von 180—360° Tieswinkel bedeuten. Dieses Fernrohr
hat zwölsmalige Vergrößerung. Das Tellerstativ ist
extra leicht gebaut und hat durchbrochene Füße.

Dieser Theodolith dient vornehmlich für kleinere
Winkelmessungen, zu Kontroll- oder Vorarbeiten, zur
Mitnahme auf Reisen und für alle jene Zwecke, bei
denen die Verwendung größerer Instrumente nicht er-
forderlich erscheint.

Durch Aussetzung einer Boussole und einer Röhren-
libelle in der Visurrichtung wird der Repeditionstheodolith
zum Tachymeter vervollständigt.

Der Preis des Instrumentes ist in Anbetracht der

großen Leistungsfähigkeit ein sehr bescheidener (Fr. 350,
inkl. Stativ und Kasten).

Der neue Reise-Theodolith
von Billwiller «k Kradolfer in Zürich.

(Korr.)

Die allgemeine Anerkennung, welche unser Reise-
yeodolith genießt, ermunterte uns, denselben noch weiter

W vervollkommnen, so daß er mit Recht den Titel
"Universal-Instrument" verdient.

Die Deutsche Kuuansjtellung in Dresden.
(Von unserem Spezial-Berichterstattcr.)

VI.
Trotz der bestehenden Vorschriften für Baugerüste

und der ausgeübten Gerüstkontrolle hört man wie
überall auch bei uns in der Schweiz immer
wieder von Unglücksfällen, verursacht durch das Ab-
gleiten von Gerüstbrettern, wo nicht gar durch das
Einstürzen ganzer Baugerüste. Der Versuch, in dieser

Knopfe « Knngeenst.

Auf die kompendiöse Form, bei großer Stabilität
siü. kleinem Gewicht (nur 5 ü^) wurde besonders Rück-

^ genommen. Die Fernrohrlinsen sind Münchener

Richtung erhöhte Sicherheit zu bieten, ist an und sür
sich beachtenswert, und das auf der Ausstellung von
einem Chemnitzer Fabrikanten erstellte Gerüst mit all-
seitig diagonaler Vorspannung, die leichte Erstellungs-
weise und gute Fügung desselben scheinen nach jeder
Richtung eine glückliche Lösung dieser für die Sicherheit
der Baumannschaft überaus wichtigen Frage zu bedeuten.
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